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Bekanntmachung über die Sitzung des Rates der Stadt Brühl am 13.12.2021 
 
Am Montag, 13.12.2021, 17:00 Uhr, findet in der Aula des Max-Ernst-Gymnasiums, Rod-
derweg 66, 50321 Brühl, die Sitzung des Rates statt mit folgender Tagesordnung: 
 
 

A) Öffentliche Sitzung 

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 

2. Niederschrift vom 25.10.2021 

3. Haushalt 2022 

3.1 Haushaltssatzung 2022 
hier: Stellenplan und Stellenübersichten nach der Haushaltsgliederung 

3.1.1 Haushaltssatzung 2022 
hier: Stellenplan und Stellenübersichten nach der Haushaltsgliederung 

3.2 Beratung Haushaltsentwurf 2022 
hier: Beantwortung von offenen Fragen 

3.3 Erlass der Haushaltssatzung 2022 
Rat 25.10.21 u. HA 15.11.21, 22.11.21, 29.11.21 

4. Verleihung der Ehrenplakette der Stadt Brühl 

5. Etablierung eines jährlich stattfindenden Fotowettbewerbs; 
hier: Antrag der Fraktion LINKE&PIRATEN vom 30.03.2021 
Bezug: KPTA v. 15.04.21, TOP 9 

6. Spielraumplanung 
hier: Öffnung von Spielplätzen als Treffpunkte für Jugendliche - Resümee der Test-
phase 
Bezug: JHA 17.06.2021 - Vorlage Nr. 253/2021 

7. Verwendung der Restmittel des Förderprogramms "Gute Schule 2020" aus dem Jahr 
2018 

8. Bestellung von Vertretungen in besonderen Einrichtungen 
hier: Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft 
mbH Bezug: Vorlage 402/2020 

9. Auflösung der StadtServiceBetrieb Brühl AÖR zum 01.01.2023 

10. Liquiditätsverbund Stadt Brühl 

11. Abwassergebührenkalkulation 2022 

12. Entwurf des Gesamtabschlusses 2016 

13. Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 
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14. Gesellschafterversammlung Gebausie 
hier: Wirtschaftsplan 2022 

15. Gesellschafterversammlung Stadtwerke Brühl GmbH 
hier: Wirtschaftsplan 2022 

16. Stadtwerke Brühl Verkehrs-GmbH 
hier: Wirtschaftsplan 2022 

17. Satzungen 

17.1 17. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Brühl 

17.2 Änderung der Satzung über die Wahrung der Belange von Menschen mit Be-
hinderung der Stadt Brühl (Inklusionsbeiratssatzung) vom 14.12.2020 

17.3 Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen 
Straßen in der Stadt Brühl (Sondernutzungssatzung) 

18. Ausschreibung der Stelle einer / eines Technischen Beigeordneten 

19. Förderantrag Stadterneuerungsprogramm 2022 
- zur Herbeiführung eines nachträglichen Ratsbeschlusses - 

20. Bebauungspläne 

20.1 58. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(Bebauungsplan 02.10 „Östlich Römerstraße, An der Lessingstraße“) 
- Abwägungs- und Feststellungsbeschluss - 
 
Bebauungsplan 02.10 „Östlich Römerstraße, An der Lessingstraße“ 
- Abwägungs- und Satzungsbeschluss - 

20.2 Bebauungsplan 01.19 „Bonnstraße 26 - 40“ 
- Abwägungs- und Satzungsbeschluss - 

21. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen 

21.1 Zweite überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Beseitigung von Hochwas-
serschäden 

21.2 Überplanmäßige Mittelbereitstellung 
hier: Wertkorrektur auf Forderungen im Bereich UVG 

21.3 Außerplanmäßige Auszahlung aus Rückstellungen für eine Gewerbesteuer-
Erstattung Vorjahre inkl. Zinsen 

21.4 Überplanmäßige Mittelbereitstellung für Telefonkosten 

21.5 Überplanmäßige Mittelbereitstellung für Mehrauszahlung Verbandsumlage 
KDVZ 

21.6 Überplanmäßige Mittelbereitstellung Interlokale Verkehre - Aufwanddeckungs-
fehlbeträge (ADF) 
hier: Ist-Daten 2020 

21.7 Zuwendung der Landesregierung NRW für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, 
Aufbau einer digitalen Infrastruktur an Musikschulen im Rahmen des Corona-
Kulturstärkungsfonds 
hier: Überplanmäßige Ausgabe in 2021 
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22. Anträge 

22.1 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung in Brühl 
Bezug: Anfrage der FDP-Fraktion vom 26.11.2021 

22.1.1 Anfrage zu Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung in Brühl 
Bezug: Anfrage der FDP-Fraktion vom 26.11.2021, Vorlage 635/2021 

22.2 Wohnungsmarktprofil für die Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Brühl 
Bezug: Anfrage der Fraktion Linke&Piraten vom 22.11.2021 

22.3 Auf- und Ausbau von barrierefreiem Wohnraum in Brühl 
Bezug: Antrag der Fraktion Linke&Piraten vom 22.11.2021 

23. Umbesetzung in Ausschüssen 

23.1 Umbesetzung in Ausschüssen 
Bezug: Antrag der Grünen-Fraktion vom 28.11.2021 

24. Mitteilungen 

25. Anfragen 

B) Nichtöffentliche Sitzung 

26. Bericht über die 159. Sitzung des Aufsichtsrates der REVG mbH am 16.09.2021 

27. Mitteilungen 

28. Anfragen 

 
 
gez. Dieter Freytag 
Bürgermeister 
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Wegen der Corona-Pandemie gelten für die Sitzung folgende Schutzmaßnahmen:  

 Sitzungen kommunaler Gremien zählen gem. § 2 Abs. 9 Satz 1 CoronaSchVO n.F. 
zu Veranstaltungen in diesem Sinne. 
 

 gem. § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 CoronaSchVO n.F. dürfen an kommunalen                                    
Gremiensitzungen nur noch immunisierte oder getestete Personen teilnehmen  
(sog. 3 G-Regel). Dies gilt sowohl für die Gremienmitglieder als auch für die  
teilnehmende Öffentlichkeit. 
 

 Personen, die den Nachweis (3 G-Regel) nicht führen, sind von der Teilnahme  
auszuschließen (§ 4 Abs. 5 Satz 5 CoronaSchVO n.F.). 
 

 Personen mit Symptomen einer Corona-Erkrankung, Personen mit Kontakt zu einer 
infizierten Person und Personen mit Aufenthalt in einem Risikogebiet haben keinen 
Zutritt.  
 

 Sowohl die Teilnehmenden als auch die Zuschauerinnen und Zuschauer müssen 
zwingend die Handhygiene einhalten. Vor Betreten des Sitzungssaales ist von der 
Handdesinfektion Gebrauch zu machen. 
 

 Im Sitzungssaal ist die Husten- und Niesetikette zu wahren. 
 

 Nach Sitzungsende bzw. zu Beginn des nichtöffentlichen Teils der Ratssitzung ist 
das Schulgelände umgehend zu verlassen. 

 


